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terliche Rechtsprechung zur Ermöglichung tech-
nischen Fortschritts genügen, wenn Risiken nach 
dem Grundsatz der praktischen Vernunft ausge-
schlossen sind. Das verbleibende Restrisiko 
muss als sozial-adäquat hingenommen werden, 
wobei gleichzeitig eine an neuen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen orientierte Nachbesserungs-
pflicht des Gesetzgebers besteht. Bei einer nur 
gering erforschten Technologie wie der CCS-
Technologie muss jedoch über diese in der 
Rechtsprechung gesetzten Grundsätze hinaus 
auch die Möglichkeit diskutiert werden, zunächst 
nur einen vorübergehenden Rechtsrahmen für 
Forschungsvorhaben zu schaffen und in Abhän-
gigkeit von den Forschungsergebnissen bzw. 
hierauf aufbauend einen endgültigen Rechtsrah-
men zu entwickeln. 

Zugleich werfen die geschaffenen Rechts-
grundlagen hinsichtlich der Haftung für das 
Austrittsrisiko Diskussionsbedarf auf. So sieht 
die EU-Richtlinie vor, dass die Haftung nach ei-
ner Mindestfrist von 20 Jahren nach dem Ab-
schluss des Betriebs der geologischen Formation 
von dem Betreiber auf den Staat übergeht. 

Es ist zu erwarten, dass wegen der besteh-
enden Umsetzungspflicht der Bundesrepublik 
Deutschland in der aktuellen Legislaturperiode 
erneut ein Gesetzentwurf für die geologische 
Speicherung von CO2 vorgelegt wird, so dass die 
aufgeworfenen Fragen erneut und aktuell zur 
Diskussion stehen werden. 
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